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Kartoffelabgabe. Morgen(Sonntag)werdenaufdenMärktenkene
Kartoffeln abgegeben .Die auf den Kopf entfallende Wochenmengevon

Kartoffelnwirdfür nächsteWöchewiedermit 1 kg festgesetzt .DieAb- ¬
gabeerfolgt gegenAbtrennungdesganzenWochenabschnittesDderKar¬
toffelkarte .Eewerdenalso alle 7 Tagesabschnitte„ D "abgetrennt .Die
KartoffelnwerdeninfolgenderOrdnungabgegeben:MontagBuchstabe
Abis G ,DienstagHbis K ,MittwochL bis P ,DonnerstagQ,R,Sch,St ,
FreitagS bis Z ,SamstagNachzügler .DieAbgabeist andenWohnbezirk
gebundenunderfolgtbeidenüblichenAbgabestellen .Eswurdebeobachtet,
daßnochvieleHaushaltungenzwardieKartoffelkartenbehoben,dieAnmeldung
bei einerstädtischenFartoffelabgabestelleoderKonsumentenorganisationje -¬
dochnochnichtdurchgeführthaben .DieFristzudieserKartoffelrayonierung
kannnurbis Mittwochden31 .Oktober . J .verlängertwerdenundwerdendie
betreffendenHaushaltungenaufgefordert ,die Anmeldungenbis zudiesemZeit-¬
punktedurchzuführen .Die in jedemBezirke errichteten städtischenAbgabe-¬
stellensindindenaufdenAmtstafelnundsonstigenStellenangeschlagenen
Kundmachungenersichtlich.DieStellensinddurcheinerosafärbigeTafel
mitderAufschrift„AbgabestellefürstädtischeKartoffeln“gekennzeichnet.

KleinhandelspreisefürZuckerab1 .November.AufGrundder
Statthalterei -Verordnungvom16 .Oktober1917hat der Magistratmitder
Kundmachungvom27 .Oktober die im Kleinhandel ab 1 .November . J .zu - ¬

lässigenHöchstpreisefür jenenVerbrauchzuckerverlautbart ,dessenVer-¬
packungdurchVerschlussmarkenmitrotemAufdruckegekennzeichnetist ;
derneueVerkaufstarifenthältwiederbesondereHöchstpreisefürden
KleinverkaufvonZuckerin Originalpackungundin losenStückenNach
demneuenTarifestellensichdie Preisefür die einzelnenSortenbeim
Verkaufein losenStückenum30bis 34h höherals bisherundzwarvon
dengangbarstenSorten :Großbrode( Hutzuckerauf Kl,47 für 1kg
gegenK1,17 bisher ,WürfelzuckerIa auf K1,56 für 1 kg gegenK1,22
bisher ,Staubzuckerauf K1,56für 1 kggegenK1,22bisherundGrießzucker
aufK1,54für 1 kggegenK1,20bisher .DieallgemeineErhöhungderneuen-¬
Kleinhandelspreiseist hauptsächlichaufdiebekannte ,durchdieMinisterial-¬
Verordnungvom25 .SeptembervorgenommeneErhöhungderFabrikspreise
für Verbrauchzuckerder neuenErnteum28Kfür 1gzurückzuführen ,
ferner auf die Erhöhungder Preise für die Verpackungen( Kisten ,Säcke,
Kartons) ,die gegenüberdenbisherigenPreisenK1,50bis 5 Kfür 1g
beträgt .DermalenundnochreinigeZeitist inWiennebendemZuckerder
neuenErntenochsolcherderalten in Verkehr .Eswirdausdrücklichda¬
raufaufmerksamgemacht ,dassderZuckerderaltenErnte ,dessenVerpackun¬
gendurchVerschlussmarkenmitgrünemAufdruckgekennzeichnetsind ,auch
nachdem1 .Novembernurzudanbisherigen ,mitderMagistratshundna¬
chungvom12 .April 1916festgesetzten Preisen verkauft werdendarf .

DasMarktamthatstrengeWeisungenhinsichtlichderUeberwachungdes
ZuckerhandelsinsbesondereinderRichtungerhalten,dassnichtZucher
der alten Erntezu denfür Zuckerder neuenErntefestgestztenhöheren
Preisenverkauftwird .NachdemStaathalterei-Erlassevom16 !. M.istübri¬
gensdie Bevölkerung,umsichgegenetwaigeBenachteiligungenzuschützen,
berechtigt ,vomKleinhändlerdasVorzeigenderOriginalpackungzuverlan -

gen ,wobeidieFarbederamtlichenVerschlussmarkezubeachtenseinvird .
DieKleinhändlersind verplichtet ,denneunenVerkaufstarif

sofort in denVerschleisslotalenan einer jedermannleichtersichtlichen
Stelle anzuschlagen ;solange sie Zuckeralter Ernte nochvertreiben ,
mussnebstdemauchderalte Verkaufstarifnochangeschlagensein .

- — —

Kriegerwirtschaftsheimstättenin Wien .StR .vonSeiner legtein
der letzten StadtratsitzungeineZuschriftderStatthaltereiüberdie
Errichtung vonKriegerwirtschaftsheimstättenim Gebiete der GemeindeWien
vor .DerReferentbegrüsste mit Genugtuung ,dass die Regierungauchan
die ErrichtungvonWirtschaftsheimstättennunmehrernstlichheranzu¬
treten beabsichtige .Damitdie vonder GemeindeWienbereitseingeleitete

Aktion zur Errichtung von Kriegerheimstätten weder durchkreuzt nochbe¬
einträchtigt werde ,habe auch die Errichtung vonWirtschaftsheimstätten
ebenfalls durch den Wiener Kriegerheimstättenfond zu erfolgen .Die

GemeindeWienwerdebereit sein ,freie ,für gärtnerischeZweckegeeig-¬
nete Grundflächen ,die im Eigentumdes Bürgerspital - undVersorgungsfond
sichbefinden ,zuüberlassen .Eswurdebeschlossen ,dieZuschriftder
SbatthaltereiimSinneder AusführungendesReferentenzuabeantworten.

DieKartoffelversorgungWiens .In derletztenSitzungdesStadt-¬
rates stellte StR .Dr .Heinden Antrag ,abermalsbei derRegierung
wegender mangelhaftenVersorgungWiensmit Kartoffelnvorstellig
zu werden ,insbesondereauf die gegenwärtigmangelhafteZufuhrdieses
wichtigen Volksnahrungsmittels hinzuweisen und energisch daraufzu
dringen ,dassdasfürWienzugesagteKontingentnochvorEintrittdes
Frosteshereingebrachtwerde.

AndiesenAntragknüpftesich eine lebhafte Debatteinder
zunächst Vz . Bgm.Rain den heutigen Stand derKartoffelversorgung
Wienseingehendbesprach und den Ernst der gegenwärtigenLageschil - ¬

derte .VBgm.Hoßbemerkte,erhabeinderkürzlichabgehaltenen
Tagungdes Ernährungsratesin eindringlichenWortendiemassgebenden
Faktoren auf den ungenügendenStand der Karteffelversorgung Wiensauf - ¬

merksamgemachtundinsbesondereerklärt ,dassdasseinerzeitzwischen
demAm' ederVolksernährungunderGemeindeWiengetroffeneUebereinkom¬

menbezüglich der täglichen Zufuhren ,soweit es sich jetzt schonüber¬
blickenlasse ,keineswegseingehaltenwerdenkönne.

StR .SpalowskywiesaufseininderletztenHauptversammlung
desdeutsch-österreichischenStädtebundeserstattetesReferathin ,in
welchemer die Regierungfür alle aus der mangelhaftenVersorgungWiens
mitKartoffelnergebendenKonsequenzenverantwortlichmachte ,daßdie
Gemeindein dieser Beziehung restlos ihre Pflicht erfüllt habe undes

nunanderRegierungliege ,ihreVerpflichtungengegenüberderBevöl¬
kerungzuerfüllen .Erbeantragteschliesslich ,alles aufzubieten ,damit
eine Erhöhung der derzeitigen Kopfquote von 1 kg auf 11 kgermöglicht “

werde.StR .Angermayerbemerkte,dassvieleKartoffecrinfolgedes
zu lange währendenBahntransportesjetzt schonin schlechtemZustande
ankämen und dass sich ob dieser Tatsache in der Bevölkerung grosse Miß¬
stimmungbemerkbarmache .Diejetzt auf die MärktegelangendenKartoffeln
werdenschlechthinals GemeindekartoffelbezeichnetunddamitwirddieGe¬
meindeverwaltungfür die Versorgungan Kartofflenverantwortlichgemacht.
DerStadtrat müssehier laut seine Stimmeerheben ,umdie daranSchuld-¬
trygendenaufzuzeigen.

StR .MüllerbestätigtedieMitteilungdesVorrednersundregtean,
auchprivateLagerräumeheranzuziehen.

StR .Wippel wünschte einige Aenderungen in Bezug auf die derzeit

Magistrats-OberkommissiärSchrammgab e imLaufederDebatte
gewünschtenAufklärungenundwiesaufalleVorkehrungendesMagistrates
bezüglichder klaglosenVersergungWiensmitKartoffelnhin .Nach
seinenMitteilungensinddietäglichenZufuhrenin denletzten Tagenbe¬
deutend gestiegen ,so dass mit der Einlagerung und Einmietungder
Kartoffelnbereitsbegonnenwerdenkonnte

SchliesslichwurdederMagistratsberichtzurKenntnisgenommenund
derAntragDr .HeineinstimmigzumBeschlusseerhoben.

BernhardBaumeister+BürgermeisterDr .Weiskirchnerhatanden
DirektordesHof-BurgthatersfolgendeZuschriftgerichtet :DieNachricht
von Bernhard Baumeisters Tode hat die Herzen der Wiener tief ergriffen .
elseinWahrzeichenauseinergrossenruhmreichenFpocheunseresBurgthe-¬
aters verehrtenundliebten die WienerdenHeimgegangenen.UnserBurg-¬
theaterverliertinBaumeistereinendergrösstenseinesBerufes,einen
Künstler ,dessenhohesKönnenin 60jährigem ,erfolggekröntenWirken

mitgeholfenhat ,unsere Hofbühnezur ersten deutshenBühneder Weltzu
gestalten .NamensderStadtWien,sowieimeigenenNamen,sprecheich
der Direktionzu diesemunersetzlichenVerlustedas tiefste Beileidaus .

BaumeistersNamewirdstetseinRuhmesblattinderGeschichteunseres
Burgtheatersbilden.- AuchandieWittweBaumeisterswurdevomBürger-¬
meistereinBeileidsschreibengerichtet.

ZuckerausgabeimNovember.Nachdembekanntlichüberbehördliche
Verfügung die Zuckerration vomNotember1917 angefangen auf weiteres um
kggekürztwerdenmussundnurdie mitZuckerzusatzkartenbeteilten

Personendie bisherigeMengezu erhaltenhaben ,hat der WienerWagistrat
folgende Verfügung getroffen :Die Wiener Zuckerverkäufer haben vom1 .

November1917angefangenin derZeitbis15 .NovemberdieZuckerkarten
in der Weisezu honorieren ,dass sie für die an der Zuckerkarteam
äusseren Rande angebrachten 4 Abschnitte zu je 1/8 kg ,welche mit einem

vertikalenSchnittabzutrennensind ,sodassdie4übereinanderstehenden
Abschnitteverbundenbleiben ,eineMengevon3/8kgZuckerausfolgen.
In der Zeit vom15 .bis 30 -Novemberist in gleicher Weisediezweite
Reihemit4 AbschnittenvomVerkäufervomStammeabzutrennenundmit
3/8 kg zu honmrieren .Umdie Besitzer von Zuckerzusatzkarten in ihrembis - ¬

herigenBezugezubelassen ,werdendieZuckerverkäuferhiemitbeauftragt,
jedemKäuferdersichimBesitzeeinerZuckerzusatzkartebefindet,gegen
EinziehungderZuckerzusatzkartemitdemStamme,um1 kgZuckermehr
auszufolgen ,als die Mengeder Zuckerzusatzkartelautet .NachdeminWien
die Zuckerzusatzkarte auf 4/8 kg lautet ,hat daher der Verkäufer für jede

Karte6/8 kgZuckerauszufolgen .Sollte voneinerZuckerzusatzkarte,wie
diesbeiKrankenvorkommenkann ,bereitsvonamtswegenbereitseinoder
mehrereAbschnitteabgetrennt sein ,so hat er die Zuckerzusatzkarteein¬
zuziehen,mitsovielachtelKilogrammezuhonorieren,alsdieZusatz,
karte noch Abschmitteenthält und 2/8 kg darauf zu geben .DieZuckerver -

Seekäufer werdenausdrücklich darauf aufmerksamgemacht ,dass sie vor '. Novem
berauffürdenNovemberlautendenKartenkeinenZuckerabgebendürfen,
desgleichen auf solche Abschnitte ,die sie nicht selbst vomStammeinder

Aen
hier vorgeschriebenenFormabschneiden .DieZuckerabschnittesind inder
Jisherigen Weisemit Kuvertun die Zuckerbezugequelleabzuliefern .
Die erhaltenen Zuckerzusatzkarten( Absdinittenebst Stamm ,dieAbschnitte
dürfennichtabgetrenntsein )sindineinembesonderenKuvertzurAb¬
gabezu bringen .DienäherenBestimmungenüberdie AbgabederZuckerkar¬
tenabschnitteundderZuckerzusatzkartenhatdieZuckerverteilungsstelle
zu verfügen ,der die genauesteKontrolleüberdenordnungsmässigenVor-¬
gangbei der Zuckerabgabeobliegt .Jede UebertretungdieserVorschriften
unterliegt den diesbezüglichen Strafbestimmungen .

gehandhabten Verteilungsvorschriften .
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